
 

   
Abteilung Tennis  
Platz- / Spielordnung 

 
1. Platzanlage 
 

1.1 Bespielbarkeit der Plätze 
 

Die Mitglieder der Abteilungsleitung sowie der Platzwart entscheiden, ob 
und wann die Plätze benutzt werden dürfen. Den Anordnungen dieses 
Personenkreises ist Folge zu leisten. 

 

1.2 Spielberechtigung  
Spielberechtigt sind nur Mitglieder der Tennisabteilung, die ihrer Beitrags-
pflicht nachgekommen sind und Gastspieler (siehe Punkt 2). Die Spielbe-
rechtigung wird durch den Eintrag im online Buchungsportal erteilt.  

 

1.3 Platzbelegung 
 

1.3.1 Eine Platzreservierung erfolgt ausschließlich über das Online-
Buchungsportal (courtbooking.de). Die Buchung ist verpflichtend. 
 

1.3.2 Eine Reservierung für eine Einzelstunde ist pro Platz nur für 1 Stunde 
und maximal 24 Std. im Voraus möglich. Für ein Doppel können 2 
Stunden gebucht werden. 
 

1.3.3 Bei der Platzbelegung ist darauf zu achten, dass der Platz Nr.: 8 als 
Jugendplatz ausgewiesen ist. Dieser steht unseren Jugendlichen vor-
rangig zur Verfügung und ist bei Bedarf  für Jugendliche freizugeben. 
 

1.3.4 Bei Nutzung eines Platzes ohne korrekte Buchung gem. 1.3.1 be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Spielberechtigung. Mitglie-
der, die diesen Platz korrekt gebucht haben können auf Freigabe 
des Platzes bestehen. 

 
 

1.3.5 Die Spielzeit beträgt 60 Minuten. Jeder Spieler ist verpflichtet, inner-
halb der Spielzeit den Platz abzuziehen, die Linien zu kehren und 
bei Bedarf zu bewässern. Auf trockenen Plätzen darf nicht gespielt 
werden. Wer die Platzpflege missachtet, kann von der Abteilungsleitung 
mit einem Spielverbot belegt werden. 
 

1.3.6 Die Bewässerung und Pflege der Plätze (v. a.: nach der jährlichen Früh-
jahrsinstandsetzung) hat höchste Priorität. 

 
2. Gastspieler / Gastspielgebühr 
 

Gäste dürfen nur mit Abteilungsmitgliedern spielen. An Werktagen ab 16:00 Uhr 
sowie am Samstag/Sonntag oder an Feiertagen kann nur mit Gästen gespielt 
werden, wenn es der Spielbetrieb zulässt. Mitglieder haben generell ein Vorrecht. 
Eine bereits begonnene Gastspielstunde darf zu Ende gespielt werden. 
Eine Platzbuchung kann nur von einem Abteilungsmitglied mit dem Eintrag 
„Gast“ vorgenommen werden. Der Name des Gastes ist zwingend im Bu-
chungsportal einzutragen. Die Gastspielgebühren werden nach der Saison 
dem Konto des Mitglieds belastet. 
 
Die Gastspielgebühr beträgt 10,00 € pro Stunde. Gastspielern sind maximal 
5 Stunden pro Jahr gestattet. 
 
 



 

 
 

3. Training / Veranstaltungen 
Mannschaftstraining findet ausschließlich während der Vorbereitungszeit für 
die Punktspiele und während der Punktspielsaison statt. Trainings-/Spielzeiten 
werden in das Buchungsportal eingepflegt. 
  
Abteilungsinterne Veranstaltungen wie Clubmeisterschaften, Schleiferlturniere, 
etc. werden rechtzeitig an der Informationstafel bzw. per E-Mail bekanntgegeben   
oder sind auf der Homepage der Tennisabteilung ersichtlich.                                                                                                               

 
 

4. Allgemeines 
Die Tennisplätze dürfen nur in Tennisbekleidung und nur mit Tennisschuhen 
betreten werden. 
 
Gültig ab: März 2023 


